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Dicht und sicher abgeschirmt
BAM-GGR  Transportverpackungen für radioaktive Stoffe müssen den BAM-
Gefahrgutregeln entsprechen. Ein kurzer Einblick in die Richtlinien.

Die Anforderungen an Verpackungen 
für den Transport radioaktiver Stof-
fe basieren auf den Empfehlungen 

der internationalen Atomenergiebehörde 
IAEA [1] und werden über die verkehrsträ-
gerspezifischen internationalen Regelwer-
ke in nationales Recht umgesetzt. Die An-
forderungen des Gefahrgutrechts sehen 
für Versandstücke für radioaktive Stoffe 
Prüfbedingungen vor, unter deren Einwir-
kung (z. B. in Fall- und Brandversuchen) 
die Umschließungen noch definierte 
Dichtheits- und Abschirmungswirkung, in 
jedem Falle Integritätserhalt aufweisen 
müssen. Um die sehr kurz gefassten Anfor-
derungen des Regelwerkes [1] eindeutig 
nachzuweisen, bedarf es sehr komplexer 
experimenteller und rechnerischer Sicher-
heitsnachweise. Die Nachweismethoden 
sind zum Teil im „Advisory Material“ der 
IAEA [2] sowie in einem Europäischen 
Guide zur Erstellung von Sicherheitsbe-
richten [10] ausführlicher erläutert. 
Aus der Bauartprüfungspraxis heraus, 
die die BAM etabliert hat, wurden wei-
tergehende Richtlinien entwickelt, die 
sowohl der Vereinheitlichung als auch 
der nutzbaren methodischen Anwen-
dung in den Antragsverfahren dienen 
sollen. Dieses trifft auch zu auf klarstel-
lende Randbedingungen für Manage-
ment-Systeme zur Fertigung und zum 
Betrieb von Verpackungen. Die BAM-
Gefahrgutregeln (BAM-
GGR) sind online auf 
der Internetseite 

„Technische Sicherheit“ der BAM [11] zu 
finden. Zur Demonstration der durch 
Entwicklungen der BAM maßgebend ge-
prägten Prüfungs- und Begutachtungs-
methoden dienen auch einschlägige Ver-
öffentlichungen der BAM, die ebenfalls 
zum großen Teil online zu finden sind 
[12].

BAM-GGR 007
Castor-Behälter für abgebrannte Brennele-
mente und hochaktive Abfälle, Mosaik-Be-
hälter und Gusscontainer für nicht wärme-
entwickelnde radioaktive Abfälle haben 
Behälterkörper, welche aus ferritischem 
Gusseisen mit Kugelgraphit bestehen. 
Der Einsatz von Komponenten aus die-
sem potentiell sprödbruchempfindlichen 
Werkstoff für derartige sicherheitstech-
nisch sensible Anwendungen bedarf ei-
ner expliziten Auslegung gegen unzuläs-
sige plastische Verformung und gegen 
Bruch. Die Leitlinie enthält Vorgaben zur 
Ermittlung der Bauteilbeanspruchungen 
bei normalen und Unfallbeförderungsbe-
dingungen, zur Festlegung von zu unter-
stellenden bruchmechanisch relevanten 
Fehlergrößen im Zusammenhang mit der 
zerstörungsfreien Prüfung, zur Ermitt-
lung bruchmechanischer Kennwerte und 
zur Herleitung bruchmechanischer Ge-
währleistungswerte, die höher liegen 
müssen als die bruchmechanische Bean-

spruchungsgröße. 
Hinweise zur sicherheitstech-

nischen Nachweisführung 
und zu qualitätssichernden 
Maßnahmen bei der Her-

stellung und Prüfung 
von dickwandigen 

Gussbehälterkörpern 
schließen die Leitlinie 
ab.

BAM-GGR 008
Neben der Durchfüh-
rung von Versuchen 
(Fall- bzw. Brandversu-
che an Prototypen- 
oder Modellbehältern) 

sehen die Gefahrgutregeln auch Berech-
nungen, basierend auf geeigneten Berech-
nungsmethoden mit konservativ 
abgesicherten Parametern, als alternative 
Nachweismethode vor. Hierzu werden 
vielfach Finite-Element-Methoden 
(FEM) zur computergestützten numeri-
schen Berechnung von mechanischen Be-
anspruchungen (Dehnungen, Spannun-
gen) oder von thermischen Belastungen 
(z. B. Bauteiltemperaturen) verwendet. 
Um die notwendige Zuverlässigkeit sol-

cher numerisch geführten Sicherheits-
nachweise und deren Prüfbarkeit zu ge-
währleisten, enthält die Richtlinie 
Vorgaben zur Charakterisierung durch 
Verifikation und Validierung, zu Bench-
mark-Untersuchungen, Parameterstudi-
en und zur Konservativität der Ausle-
gungsrechnung. Spezielle Anforderungen 
gibt es an die Qualitätssicherung der FE-
Programme sowie an die Personalquali-
fikation und Verantwortlichkeiten auf 
Berechnerseite. Sehr detailliert werden 
formale und Vollständigkeitsaspekte so-
wie Anforderungen an die verwendete 
Software, die Modellbildung (hier ist be-
kanntlich der kritischste Maßstab anzu-
legen), den Datenumfang, die Ergebnis-
darstellung und Ergebnisbeurteilung 
adressiert. 
Die BAM prüft numerisch geführte  
Sicherheitsnachweise einerseits auf Voll-
ständigkeit, Nachvollziehbarkeit und 
Richtigkeit der Eingabedaten, andererseits 
erfolgen in Abhängigkeit von der Komple-
xität der technischen Aufgabenstellung 
unabhängige Vergleichsberechnungen 
oder es müssen zur hinreichenden Verifi-
zierung geeignete experimentelle Untersu-
chungen an Bauteilen, Modell- oder Pro-
totypbehältern erfolgen.

Trag-
zapfen 
(li.: Realität, 
o.: Finite-Ele-
ment-
Modell), BAM-GGR 012.

Die Gefahrgutregeln wurden  
aus der Bauartprüfungspraxis  
der BAM heraus entwickelt.
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BAM-GGR 011
Bei der Auslegung, der Konstruktion, der 
Herstellung und beim Betrieb von Verpa-
ckungen zulassungspflichtiger Bauarten 
von Versandstücken zur Beförderung ra-
dioaktiver Stoffe bestehen hohe Anforde-
rungen an die Qualitätssicherung. Die er-
forderlichen Maßnahmen resultieren aus 
den Anforderungen des internationalen 
Regelwerks der IAEA [1] und den Spezifi-
kationen in der Bauart-Zulassung. Gegen-
stand der Gefahrgutregel 011 [5] ist die 
Beschreibung der erforderlichen Maß-
nahmen, Abläufe und Zuständigkeiten.
Bei den Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung wird zwischen systembezogenen 
und bauartbezogenen Maßnahmen un-
terschieden. Geregelt wird, dass das Qua-
litätsmanagement-System in einem 
3-jährigen Turnus oder bei begründetem 
Anlass durch die BAM überprüft wird. 
Die bauartbezogenen Maßnahmen wer-
den durch geeignete Unterlagen, die der 
Zulassung zu Grunde liegen, definiert.
Alle Bauteile der Verpackung werden in 
sicherheitsrelevante Klassifizierungsstu-
fen eingeordnet. Hiernach richten sich 
die abgestuften Prüf- und Betriebsanfor-
derungen für die Herstellung und den 
Betrieb der Verpackung. Des Weiteren 
legt die Gefahrgutregel fest, wie die Qua-
litätsüberwachung während der Herstel-
lung erfolgt. Hier wurde ein System eta-
bliert, welches begleitende Kontrollen 
vorsieht, bestehend aus der Vorprüfung, 
der Fertigungsüberwachung und der 
Prüfung vor Inbetriebnahme. Die Über-
wachung des Betriebes erfolgt in Form 
von Inspektionen der Bauteile der Verpa-
ckung im Rahmen der Benutzung und 
Wartung sowie während der wiederkeh-
renden Prüfungen.
Die derzeitige BAM-GGR 011 [5] löste die 
TRV 006 [9] im Jahr 2010 ab und ist seit 
dieser Zeit sukzessive in den Zulassungs-
verfahren etabliert worden. Die klaren 
Vorgaben und Regelungen gemäß dem 

Stand der Technik führten zu Planungs-
sicherheit bei der Unterlagenerstellung 
und -prüfung.

BAM-GGR 012
Die Gefahrgutregel 012 [6] behandelt die 
Auslegung von verschraubten Deckel- 
und Lastanschlagsystemen von Trans-
portbehältern für radioaktive Stoffe. Sie 

legt Auslegungsanforderungen bezüglich 
der Lastannahmen, des Einsatzes von Be-
rechnungsverfahren und der Bewer-
tungskriterien fest. In dieser Leitlinie 
wird die isolierte Betrachtung einzelner 
Bauteile durch eine Systembetrachtung 
erweitert, um auch die Wechselwirkun-
gen zwischen den Bauteilen zu erfassen. 
Grundlage für die Betrachtung der De-

Referenzen

Finite-Element-Modell eines Behälters, BAM-GGR 008.
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ckelsysteme sind die aus dem Gefahrgut-
recht resultierenden Anforderungen für 
Routine-, normale und Unfall-Beförde-
rungsbedingungen von Versandstücken 
für radioaktive Stoffe. In dieser Leitlinie 
werden zusätzlich die bei der Montage der 
Schraubenverbindungen zu beachtenden 
Kriterien erläutert. Bezüglich der Lastan-
schlagsysteme werden in dieser Gefahr-
gutregel neben dem Nachweis für den 
Montagezustand der Verschraubungen 
auch die Anforderungen an die statische 
Festigkeit und die Ermüdungsfestigkeit 
der Systemkomponenten behandelt. Für 
verschiedene bei Transportbehältern für 
radioaktive Stoffe verwendete Bauteile lie-
gen einschlägige Richtlinien vor, auf die 
in dieser Leitlinie Bezug genommen wird. 
Für numerische Analysen sind die Emp-
fehlungen der Richtlinie für numerisch 
geführte Sicherheitsnachweise im Rah-
men der Bauartprüfung von Transport- 
und Lagerbehältern für radioaktive Stof-
fe BAM-GGR 008 [4] zu berücksichtigen, 
um die ergebnissichere Anwendung nu-
merischer Rechenprogramme zu gewähr-
leisten. Das Auswerten dieser numeri-
schen Analysen und das Bewerten der 
Ergebnisse bezüglich der zutreffenden 

Vorschriften und Regelwerke ist Teil der 
vorliegenden Leitlinie. Auf den die Las-
tenanschlagpunkte betreffenden Teil der 
BAM-GGR 012 nimmt das kerntechni-
sche Regelwerk in der KTA 3905 [13] di-
rekt Bezug.

BAM-GGR 016 (Entwurf)
Die Maßnahmen für die Qualitätssiche-
rung und -überwachung von Verpackun-
gen für nicht-zulassungspflichtige Ver-
sandstücke werden derzeit noch 
rechts  verbindlich in der Technischen 
Richtlinie TRV 006 [9] geregelt. Bis zum 
Jahr 2010 galten diese Maßnahmen auch 
für Verpackungen zulassungspflichtiger 
Versandstücke, wurden aber für diese 
Versandstücktypen durch die GGR 011 
ersetzt. Die GGR 016 soll zukünftig die 
derzeitige TRV 006 [9] ganz ablösen, so 
dass diese zurückgezogen werden kann.
Im Gegensatz zu Bauarten zulassungs-
pflichtiger Versandstücke ist die BAM bei 
den Bauarten prüfpflichtiger Versandstü-
cke nur für die Anerkennung und Über-
wachung von Qualitätsmanagementplä-
nen verantwortlich. 
Die BAM-GGR 016 stellt die Maßnah-
men dar, die für die Qualitätssicherung 
in Bezug auf die spezifische Bauart not-
wendig sind. So werden Mindestanforde-
rungen definiert, welche für die Ausle-
gung, die Herstellung, die Prüfung, die 
Dokumentation, den Gebrauch, die War-
tung und die Inspektion berücksichtigt 
werden müssen. Wie bei den Verpackun-
gen für  zulassungspflichtige Versandstü-
cke (siehe BAM-GGR 011) wird auch hier, 
basierend auf den IAEA-Empfehlungen, 
eine Einteilung in sicherheitsrelevante 
Klassifizierungsstufen vorgenommen, 
nach denen sich die Anforderungen für 
die qualitätssichernden Maßnahmen 
richten. Weiterhin wird in der GGR be-
schrieben, welche Unterlagen für den 
qualitätsgesicherten Betrieb einer Verpa-
ckung notwendig sind (z. B. Benutzungs- 
und Wartungsanleitung, Plan für die 
wiederkehrenden Prüfungen).
Ein separater Abschnitt widmet sich der 
Überwachung der Qualitätssicherung 
während der Fertigung. So nutzt die 

BAM anerkannte Überwachungsstellen, 
um während der Fertigung stichproben-
weise die Einhaltung der Maßnahmen 
aus dem Qualitätsmanagementplan zu 
überprüfen. Das Verfahren für die Aner-
kennung der Überwachungsstellen durch 
die BAM und die Anforderungen an die 
Überwachungsstellen werden detailliert 
dargestellt.

BAM-GGR 017 (Entwurf)
Die BAM ist in der Bundesrepublik 
Deutschland die zuständige Behörde für 
die Erteilung einer verkehrsrechtlichen 
Zulassung für radioaktive Stoffe in be-
sonderer Form. Die vorliegende Gefahr-
gutregel soll eine Übersicht zu Grundla-
gen für die Durchführung der 
Bauartprüfung und zum Verfahren der 
Zulassung von radioaktiven Stoffen in 
besonderer Form geben und erläutert die 
in den gesetzlichen Grundlagen enthal-
tenen Vorschriften. Die Zusammenfas-
sung der Anforderungen an Auslegung, 
Fertigung und Betrieb zulassungsfähiger 
Bauarten soll dem Antragsteller die In-
formation über Inhalt und Umgang der 
im Zulassungsverfahren vorzulegenden 
Nachweise und Unterlagen erleichtern.
Neben den notwendigen Prüfungen an 
einem Baumuster zum Nachweis der Ein-
haltung der Prüfanforderungen werden 
in dieser Gefahrgutregel auch die im An-
schluss durchzuführenden Dichtheits-
prüfungen beschrieben. Ebenfalls Ge-
genstand der Regel sind die Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung für die Ausle-
gung, Fertigung, Prüfung und den Be-
trieb von radioaktiven Stoffen in beson-
derer Form und die Maßnahmen vor 
einer Beförderung.
Des Weiteren wird darauf eingegangen, 
was für die Erlangung einer Zulassung 
notwendig ist. So sind darin Angaben zur 
Zuständigkeit, den einzureichenden Un-
terlagen, den Inhalten des Zulassungs-
scheins und zur Gültigkeit und Verlänge-
rung des Zulassungsscheins zu finden.

Steffen Komann, Bernhard Droste, Frank Wille
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 

Fachbereich 3.3 Sicherheit von Transportbehältern

Verpackung für prüfpflichtige 
Versandstücke (li.), BAM-GGR 016.

Verschiedene Bauarten radio-
aktiver Stoffe in besonderer  

Form (re.), BAM-GGR 017.

Transportbehäl-
ter aus Gusseisen 
mit Kugelgraphit, 
BAM-GGR 007.
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